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I. Zusammenfassung des Postulats 

Mit einem am 26. Mai 2023 eingereichten und gleichentags begründeten Postulat bitten Grossrätin 

Catherine Esseiva und Grossrat Jean-Daniel Wicht den Staatsrat um eine Analyse der Konkurse – 

namentlich der missbräuchlichen Konkurse – in unserem Kanton, um Massnahmen zur 

Verbesserung der Situation zu ermitteln. 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat teilt das Anliegen der Postulatsurheber. Die verlangte Analyse ist an sich interessant 

und entspricht tatsächlich einem aktuellen Bedürfnis. Allerdings wird die Problematik bereits auf 

Bundesebene behandelt: Die Eidgenössischen Räte haben vor Kurzem eine entsprechende Revision 

der Gesetzgebung beraten, deren materielles Recht in der alleinigen Kompetenz des Bundes liegt. 

Am 18. März 2022 haben die Eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die Bekämpfung des 

missbräuchlichen Konkurses verabschiedet. Die Gesetzesänderungen und Anpassungen von 

Verordnungen sollen im Januar 2025 in Kraft treten. 

Der Staatsrat hält es deshalb im Moment nicht für angebracht, in diesem Bereich eine Analyse 

durchzuführen und Massnahmen zu prüfen. Bevor eine Standortbestimmung für unseren Kanton 

vorgenommen wird, sollte in jedem Fall das Inkrafttreten der neuen Gesetzesbestimmungen 

abgewartet werden, die rasch Wirkung zeigen dürften. Eine vor diesem Inkrafttreten durchgeführte 

Analyse wäre rasch obsolet. 

Nach diesen Ausführungen gibt der Staatsrat im Folgenden die Antworten, die ihm vorliegen: 

a) Inwiefern treten solche Konkurse wiederholt auf? Gibt es Einzelheiten und Zahlen dazu? 

Es gibt keine offiziellen Statistiken zur Zahl der missbräuchlichen und/oder betrügerischen 

Konkurse im Kanton Freiburg. Das kantonale Konkursamt reicht durchschnittlich 15 Strafklagen 

pro Jahr ein (2019: 15, 2020: 9, 2021: 15, 2022: 16 und 2023 per Ende Juni: 13). Die überwiegende 

Mehrheit betrifft Unternehmen aus der Baubranche, aber es gibt keine Statistiken dazu. 
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b) Wie könnte das Strafgesetzbuch geändert werden und welche Möglichkeiten schlägt der 

Staatsrat vor, um Konkursmissbrauch härter zu bestrafen? 

Änderungen des Strafgesetzbuchs zur Verschärfung der Sanktionen bei Konkursmissbrauch sind 

natürlich möglich, liegen aber nicht in der Kompetenz des Staatsrates. 

c) Welche Massnahmen könnte der Staatsrat vorschlagen, um die Zahl missbräuchlicher Konkurse 

erheblich zu senken? 

Der Staatsrat hält fest, dass die möglichen Massnahmen nicht auf kantonaler Ebene umgesetzt 

werden können. Dafür ist der Bund zuständig. Er ist jedoch der Ansicht, dass auf Bundesebene 

verschiedene konkrete Massnahmen möglich wären: 

> Einer Person, die wiederholt an Konkursverfahren beteiligt war, die Ausübung einer 

Leitungsfunktion in einem Unternehmen oder das Innehaben einer Einzelfirma verbieten. Hier 

wäre es Aufgabe der kantonalen Handelsregister, Kontrollen durchzuführen und Neueinträge zu 

verweigern. Diese Praxis gilt beispielsweise in Deutschland. 

> Voraussetzung einer Bewilligung oder eines Ausweises für die Eintragung und den Betrieb einer 

Einzelfirma, GmbH oder AG. Personen, die in einer AG oder GmbH eine Leitungsfunktion 

bekleiden oder im Handelsregister eine Einzelfirma eintragen wollen, müssten zuvor eine 

Ausbildung absolvieren, in der sie lernen, eine Rechnung zu erstellen und eine Buchhaltung zu 

führen, MWST und Sozialabgaben abzurechnen oder ganz einfach ihre Steuererklärung 

auszufüllen. 

> Bei Personen, die wiederholt an Konkursen beteiligt waren, könnte in Betracht gezogen werden, 

bei der Gründung einer GmbH oder AG einen Teil des Gesellschaftskapitals bzw. Aktienkapitals 

– wie bei der Mietkaution – auf einem Bankkonto zu hinterlegen und bei einem Konkurs für die 

Auszahlung der Gläubiger zu verwenden. 

d) Abgesehen von den administrativen Kosten missbräuchlicher Konkurse bringen die wirtschaft-

lichen Kosten viele Privatunternehmen und Gemeinwesen in Gefahr. Wie hoch ist der Schaden 

für die Freiburger Wirtschaft? 

Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. 

e) Wie hoch sind die Verluste aus Forderungen der Gemeinwesen? 

Diese Zahlen lassen sich derzeit nicht ermitteln. 

f) Wie hoch sind die Beträge der unbezahlten Sozialabgaben, Steuern und MWST? 

Dazu gibt es keine Statistik. 

III. Fazit 

Gestützt auf diese Ausführungen weist der Staatsrat darauf hin, dass er die Fragen des Postulats 

nicht genauer beantworten kann. 

Im Übrigen wäre es ihm nicht möglich, konkrete Massnahmen zu ergreifen, da die von Grossrätin 

Esseiva und Grossrat Wicht gemachten Vorschläge ganz klar Bundesrecht betreffen. 

Überdies ist der Zeitpunkt für eine Analyse ungünstig, da am 1. Januar 2025 Gesetzesänderungen in 

Kraft treten dürften. 
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Aus den genannten Gründen empfiehlt der Staatsrat dem Grossen Rat, das Postulat abzulehnen. 
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